
Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU

Borsäure ≥99,9+%

Artikelnummer: BRZ94.1.2
Version: 4.0 de
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Version: (3)

Datum der Erstellung: 04.01.2016  

Überarbeitet am: 29.04.2021

1.1 Produktidentifikator  

Bezeichnung des Stoffs  

Artikelnummer  

Registrierungsnummer (REACH)  

Index-Nr.

EG-Nummer  

CAS-Nummer

Borsäure

BRZ94.1.2

01-2119486683-25-xxxx

005-007-00-2

233-139-2

10043-35-3

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von  
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Laborchemikalie

Labor- und Analysezwecke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblattbereitstellt

Laboratoriumdiscounter 

Zandvoortstraat 75  

1976BN Ijmuiden  

Nederland

Telefon: +31 (0) 255 700 210

e-Mail: info@laboratoriumdiscounter.nl

Webseite: www.laboratoriumdiscounter.nl

Sachkundige Person, die für das  

Sicherheitsdatenblatt zuständig ist

e-Mail (sachkundigePerson)

1.4 Notrufnummer

: Abteilung Arbeitssicherheit

: info@laboratoriumdicsounter.nl

Name Straße Postleitzahl/Ort Telefon Webseite

Giftzentrale München Ismaninger Str. 22 81675 München +49/(0)89 19240 http://  

www.toxinfo.med.tum

.de/inhalt/giftnotruf-

muenchen

ABSCHNITT 2:Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oderGemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung gem. GHS

Ab-
schnitt

Gefahrenklasse Gefahrenklasse und -
kategorie

Gefah-
renhin-

weis

3.7 Reproduktionstoxizität (Repr. 1B) H360FD

ABSCHNITT 1:BezeichnungdesStoffs beziehungsweise des Gemischs unddes  
Unternehmens
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),geändert mit 2015/830/EU

Borsäure ≥99,9+%

Artikelnummer: BRZ94.1.2

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort Gefahr  

Piktogramme

GHS08

Gefahrenhinweise

H360FD Kann die Fruchtbarkeitbeeinträchtigen.Kann das Kind im Mutterleibschädigen

Sicherheitshinweise 

Sicherheitshinweise - Prävention

P201  

P280

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.  

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion

P308+P313 BEIExpositionoderfallsbetroffen: ÄrztlichenRateinholen/ärztlicheHilfehinzu-

ziehen.

Nur für gewerbliche Anwender

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

Signalwort: Gefahr

Gefahrensymbol(e)

H360FD

P201  

P280

P308+P313

Kanndie Fruchtbarkeitbeeinträchtigen.Kann dasKind im Mutterleibschädigen.  

Vor GebrauchbesondereAnweisungen einholen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEIExposition oder falls betroffen: ÄrztlichenRat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe  

Stoffname  

Index-Nr.

Registrierungsnummer (REACH)  

EG-Nummer

CAS-Nummer

Summenformel  

Molmasse

Borsäure

005-007-00-2

01-2119486683-25-xxxx

233-139-2

10043-35-3

H₃BO₃  

61,83
g
/mol
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU

Borsäure ≥99,9+%

Artikelnummer: BRZ94.1.2

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besonders besorgniserregender Stoff (SVHC)

Stoffname CAS-Nr. Gew.-% Gelistet in Anmerkun-
gen

Borsäure 10043-35-3 100 Kandidatenliste Repr. A57c

Legende  
Kandidatenliste  

Repr.A57c

Stoffe,die die Kriterien des Artikels57 erfüllen und für eine Aufnahme in AnhangXIV in Fragekommen  

Fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c)

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Anmerkungen  

Kontaminierte Kleidung ausziehen.  

Nach Inhalation

Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Kontakt mit der Haut

Hautmit Wasserabwaschen/duschen.Bei AuftretenvonBeschwerdenoder in Zweifelsfällenärztli-

chen Rat einholen.

Nach Berührung mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasserausspülen. Bei AuftretenvonBeschwerden oder in Zwei-

felsfällen ärztlichen Rateinholen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mundausspülen. KeinErbrechenherbeiführen.BeiUnfalloder UnwohlseinsofortArzthinzuziehen  

(wenn möglich, Betriebsanweisungoder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Erregung, Durchfall, Übelkeit, Müdigkeit, Erbrechen, Krämpfe

3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oderSpezialbehandlung

keine

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen  

Sprühwasser, Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),geändert mit 2015/830/EU

Borsäure ≥99,9+%

Artikelnummer: BRZ94.1.2

2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht brennbar.

3. Hinweise für dieBrandbekämpfung

Brandbekämpfungmit üblichenVorsichtsmaßnahmenausangemessener Entfernung.Umgebungs-

luftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen  
anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

VorgeschriebenepersönlicheSchutzausrüstungverwenden.KontaktmitHaut,AugenundKleidung  

vermeiden. Staub nichteinatmen.

2. Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

3. Methoden und Material für Rückhaltung undReinigung

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen. Vermeiden von Staubentwicklung.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

4. Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Ab-

schnitt8.UnverträglicheMaterialien:sieheAbschnitt10.AngabenzurEntsorgung:sieheAbschnitt13.

1. Schutzmaßnahmen zur sicherenHandhabung

Abzug verwenden (Labor). Staubbildung vermeiden. Exposition vermeiden.

• Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Beseitigung von Staubablagerungen.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Vor den Pausen undbei Arbeitsende Hände waschen.Von Nahrungsmitteln,GetränkenundFutter-

mitteln fernhalten.

2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  

An einem trockenen Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.  

Unverträgliche Stoffe oder Gemische

Zusammenlagerungshinweise beachten.

Beachtung von sonstigen Informationen
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit2015/830/EU

Borsäure ≥99,9+%

Artikelnummer: BRZ94.1.2

• Anforderungen an dieBelüftung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.

• Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder-behälter

Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 – 25 °C.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche  
Schutzausrüstungen

Deutschland(de) Seite5 /15

8.1 Zu überwachende Parameter  

Nationale Grenzwerte

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Hinweis Identifika-
tor

SMW
[mg/m³]

KZW
[mg/m³]

Quelle

DE Allgemeiner Staubgrenz-

wert, Einatembare Fraktion

i AGW 10 20 TRGS 900

DE Borsäure und Natriumbora-

te

10043-35-3 i, 10, Y AGW 0,5 1 TRGS 900

Hinweis
10

i  

KZW

SMW  

Y

DerArbeitsplatzgrenzwertbeziehtsichauf denElementgehalt desentsprechendenMetalls  

Einatembare Fraktion

Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwertder nichtüberschrittenwerdensoll, aufeine Dauer  

von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

Schichtmittelwert(Grenzwertfür Langzeitexposition): Zeitlichgewichteter Mittelwert,gemessenoderberechnet  

für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

EinRisikoder FruchtschädigungbrauchtbeiEinhaltung desArbeitsplatzgrenzwertesunddesbiologischenGrenz-

wertes (BGW) nicht befürchtet zuwerden

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

• für die menschliche Gesundheit maßgeblicheWerte

Endpunkt Schwellen-
wert

Schutzziel, Exposi-
tionsweg

Verwendung in Expositionsdauer

DNEL 8,3 mg/m³ Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - systemische Wir-

kungen

DNEL 392 mg/kg KG/  

Tag

Mensch, dermal Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - systemische Wir-

kungen

• für die Umwelt maßgeblicheWerte

Endpunkt Schwellenwert Umweltkompartiment Expositionsdauer

PNEC 2,9
mg

/l Süßwasser kurzzeitig (einmalig)

PNEC 2,9
mg

/l Meerwasser kurzzeitig (einmalig)

PNEC 10
mg

/l Kläranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)

PNEC 5,7
mg

/kg Boden kurzzeitig (einmalig)
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)  

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Hautschutz

• Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutz-

handschuh.Eswirdempfohlen, dieChemikalienbeständigkeitderobengenanntenSchutzhandschu-

he fürspezielle Anwendungenmit dem Handschuhherstellerabzuklären.DieZeitangabensindRicht-

werte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte  

Substanzen, Körperwärmeetc. und eineVerminderungder effektivenSchichtstärkedurchDehnung  

können zueiner erheblichen Verringerungder Durchbruchzeit führen. Im ZweifelsfallHersteller an-

sprechen. Beieinerca.1,5-fachgrößeren/kleineren Schichtdickeverdoppelt/halbiertsichdie jeweili-

ge Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur für den Reinstoff.Bei ÜbertragungaufSubstanzgemische  

dürfen sie nur als Orientierungshilfe angesehen werden.

• Art des Materials

NBR (Nitrilkautschuk)

• Materialstärke

>0,11 mm

• Durchbruchszeit des Handschuhmaterials

>480 Minuten (Permeationslevel: 6)

• sonstige Schutzmaßnahmen

ErholungsphasenzurRegenerationderHauteinlegen. VorbeugenderHautschutz(Schutzcremes/Sal-

ben) wirdempfohlen.

Atemschutz

Atemschutzisterforderlichbei:Staubentwicklung. Partikelfiltergerät(EN143).P2(filtertmindestens  

94 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß).

DieTragezeitbegrenzungennachGefStoffV inVerbindungmit denRegeln fürdenEinsatzvonAtem-

schutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
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9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

Aussehen

Aggregatzustand  

Farbe

Geruch  

Geruchsschwelle

fest (Pulver,kristallin)  

weiß

geruchlos

Es liegen keine Daten vor

Sonstige physikalische und chemische Kenngrößen

3,8 – 4,8 (Wasser: 30
g
/l, 20 °C)

>100 °ClangsameZersetzung

Keine Information verfügbar.

nicht anwendbar

es liegen keine Daten vor

KeineInformationenverfügbar

pH-Wert  

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt  

Siedebeginn und Siedebereich  

Flammpunkt  

Verdampfungsgeschwindigkeit  

Entzündbarkeit(fest,gasförmig)  

Explosionsgrenzen

•untereExplosionsgrenze (UEG)

•obere Explosionsgrenze (OEG)  

Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen  

Dampfdruck

Dichte  

Dampfdichte  

Schüttdichte  

RelativeDichte

keine Information verfügbar  

keine Information verfügbar  

keine Informationenverfügbar  

Keine Informationverfügbar.

1.489 
kg

/m³ bei 23 °C

Keine Informationverfügbar.

~ 400 – 600
kg

/m³

Zudieser Eigenschaftliegenkeine Informationen  

vor.

Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit  

Verteilungskoeffizient

n-Octanol/Wasser (log KOW)  

Selbstentzündungstemperatur

49,2 
g
/l bei 20°C

-1,09 (pH-Wert:7,5, 22 °C) (ECHA)

Zudieser Eigenschaftliegenkeine Informationen  

vor.

>100 °C

nicht relevant (Feststoff)

Ist nicht als explosiv einzustufen  

keine

Zersetzungstemperatur  

Viskosität

Explosive Eigenschaften  

OxidierendeEigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.
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ABSCHNITT 10: Stabilität undReaktivität
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1. Reaktivität

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.

2. Chemische Stabilität

Hygroskopischer Feststoff.

3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Alkalien (Laugen), Essigsäureanhydrid,

=> Explosionsgefahr

4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schützen. Zersetzung erfolgt ab Temperaturen von: >100 °C.

5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischenWirkungen  

Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Expositionsweg Endpunkt Wert Spezies Quelle

oral LD50 3.450
mg

/kg Ratte ECHA

dermal LD50 >2.000
mg

/kg Kaninchen ECHA

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Reproduktionstoxizität: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.Kann das Kind im Mutterleib schä-

digen

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaligerExposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholterExposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.
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Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen  
Eigenschaften

• Bei Verschlucken

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

• Bei Kontakt mit denAugen

leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant

• Bei Einatmen

Nach Einatmen von Staub kann es zu Reizungen der Atemwege kommen

• Bei Berührung mit der Haut

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen

Sonstige Angaben

VerlustdesStellreflexesundAtaxie(Störungender Bewegungskoordination),Krämpfe,Erregung,  

Müdigkeit

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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1. Toxizität

gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

2. Prozess der Abbaubarkeit

DieMethoden zurBestimmung der biologischenAbbaubarkeitsindbeianorganischenSubstanzen  

nicht anwendbar.

3. Bioakkumulationspotenzial

Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

n-Octanol/Wasser(log KOW)

4. Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

5. Ergebnisse der PBT- undvPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfügbar.

6. Andere schädliche Wirkungen

Schwach wassergefährdend. (AwSV)

Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme

-1,09 (pH-Wert:7,5, 22 °C)

Stoffname CAS-Nr. Verbundenen  
Kategorie

Kategorie für
die menschli-
cheGesundheit

Kategorie für  
die Tierwelt

Borsäure 10043-35-3 CAT1 CAT1 CAT2

Legende  
CAT1  

CAT2

Kategorie 1 - Hinweise auf endokrine Wirkung in mindestens einer Spezies mit intakten Tieren

Kategorie2 - zumindest einige in-vitro-Nachweise der biologischenAktivitätbezogenauf endokrine Wirkungen
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behälter in Über-

einstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu-

führen.

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

2. Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-

und prozessspezifisch durchzuführen.

3. Anmerkungen

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtun-

gen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regiona-

len Bestimmungen.

(unterliegt nicht den Transportvorschriften)  

nicht relevant

nichtrelevant

1. UN-Nummer

2. OrdnungsgemäßeUN-Versandbezeichnung

3. Transportgefahrenklassen  

Klasse

4. Verpackungsgruppe

-

nichtrelevantkeiner Verpackungsgruppezuge-

ordnet

keine (nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvor-

schriften)

14.5 Umweltgefahren

6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

8. Angaben nach den einzelnenUN-Modellvorschriften

•Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/  
ADN)

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

• Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

• Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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1. Vorschriften zu Sicherheit,Gesundheits- und Umweltschutz/spezifischeRechtsvorschriften für  
den Stoff oder dasGemisch

Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)

• Verordnung 649/2012/EU über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)

Nicht gelistet.

• Verordnung 1005/2009/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)

Nicht gelistet.

• Verordnung 850/2004/EG über persistente organische Schadstoffe (POP)

Nicht gelistet.

• Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

Stoffname CAS-Nr. Gew.-% Art der Registrie-
rung

Beschrän-
kungsbedin-

gungen

Nr.

Borsäure 100 1907/2006/EC Anhang  

XVII

R28-30 30

Legende
R28-30 1. Dürfen nicht in Verkehr gebracht oder verwendet werden:

- als Stoffe,

- als Bestandteile anderer Stoffeoder

- in Gemischen,

diezum Verkaufandie breiteÖffentlichkeit bestimmt sind, wenn dieEinzelkonzentrationdesStoffs oderGe-

mischs folgende Werte erreicht oder übersteigt:

- diejeweiligeninAnhang VITeil 3derVerordnung(EG) Nr.1272/2008festgelegtenspezifischen Konzentrations-

grenzwerte oder

-diejeweiligen inder Richtlinie 1999/45/EGfestgelegtenKonzentrationen,sofern inAnhangVITeil 3derVerord-

nung (EG) Nr. 1272/2008 kein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt ist.

Unbeschadet der übrigen gemeinschaftlichen Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etiket-

tierung von Stoffen und Gemischen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewährleisten, dass die Ver-

packung solcher Stoffe und Gemische gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen

ist:

„Nur für gewerbliche Anwender.“

2. Absatz 1 gilt jedoch nicht für:

a)Arznei-oderTierarzneimittelgemäßder Begriffsbestimmung in derRichtlinie2001/82/EG undder Richtlinie  

2001/83/EG;

b) kosmetische Mittel gemäß der Richtlinie 76/768/EWG;

c) folgende Brennstoffe und Mineralölerzeugnisse:

- Kraftstoffe, die Gegenstand der Richtlinie 98/70/EG sind,

-Mineralölerzeugnisse,die zurVerwendung als Brennstoff oderKraftstoff in beweglichen oder feststehendenVer-

brennungsanlagen bestimmt sind,

- Brennstoffe, die in geschlossenenSystemen (z. B. Flüssiggasflaschen) verkauft werden;

d) Farbenfür Künstler gemäß der Richtlinie 1999/45/EG;

e)in Anlage11Spalte1aufgeführte Stoffe für die in Anlage11 Spalte2aufgeführten Anwendungen. Ist in Anlage  

11 Spalte 2ein Datum angegeben, gilt die Ausnahmeregelung bis zu diesem Datum.

• Beschränkungen gemäß REACH, TitelVIII

Keine.

• Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)/SVHC - Kandidatenliste

Besonders besorgniserregender Stoff (SVHC)

Name lt. Verzeichnis CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen

Borsäure 10043-35-3 Kandidatenliste Repr. A57c

Legende

Kandidatenli- Stoffe, die die Kriterien des Artikels 57 erfüllen und für eine Aufnahme in Anhang XIV in Frage kommen  

ste

Repr.A57c Fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c)
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• Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) für die An-
wendung in Betrieben der unteren und  

oberen Klasse

Anm.

nicht zugeordnet
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Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in  
Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II

nicht gelistet

Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

nicht gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der  
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

nicht gelistet

Verordnung 98/2013/EU über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für  
Explosivstoffe

nicht gelistet

Verordnung 111/2005/EG zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit  
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

nicht gelistet

Nationale Vorschriften (Deutschland)

• Wassergefährdende Stoffe (AwSV)

Wassergefährdungsklasse(WGK):  

Kennnummer

1 (schwachwassergefährdend)

315

• Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Num-
mer

Stoffgruppe Klasse Konz. Massen-
strom

Massenkon-
zentration

Hinweis

5.2.1 Gesamtstaub, einschließlich Fein-

staub

≥ 25 Gew.-

%

0,2
kg

/h 20
mg

/m³ 2)

Hinweis

2) AuchbeiEinhaltung oderUnterschreitung eines Massenstroms von0,20 kg/h darf im AbgasdieMassenkonzentra-

tion 0,15 g/m³ nicht überschrittenwerden

• Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse(LGK): 6.1 D (nicht brennbare,akut toxischeKat. 3 / giftige oderchronischwirkende  

Gefahrstoffe)

Regelungen der Versicherungsträger

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. Beschäf-

tigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende  

oderstillende Mütterbeachten. DienationalenRechtsvorschriftensindzusätzlichzubeachten!Tech-

nischeRegeln fürGefahrstoffe.BeiTätigkeitenmit diesem ProduktsindarbeitsmedizinischeVorsor-

geuntersuchungen anzubieten.
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Nationale Verzeichnisse

Stoff ist in folgenden nationalen Verzeichnissen gelistet:

Land Nationale Verzeichnisse Status

AU AICS Stoff ist gelistet

CA DSL Stoff ist gelistet

CN IECSC Stoff ist gelistet

EU ECSI Stoff ist gelistet

EU REACH Reg. Stoff ist gelistet

JP CSCL-ENCS Stoff ist gelistet

KR KECI Stoff ist gelistet

MX INSQ Stoff ist gelistet

NZ NZIoC Stoff ist gelistet

PH PICCS Stoff ist gelistet

TR CICR Stoff ist gelistet

TW TCSI Stoff ist gelistet

US TSCA Stoff ist gelistet
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Legende

AICS AustralianInventoryofChemicalSubstances

CICR Chemical Inventoryand ControlRegulation

CSCL-ENCS List ofExisting and NewChemical Substances(CSCL-ENCS)

DSL  

ECSI  

IECSC  

INSQ

Domestic Substances List (DSL)

EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)

InventoryofExisting Chemical SubstancesProducedor Imported in China  

National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC NewZealandInventoryofChemicals

PICCS Philippine InventoryofChemicals andChemical Substances  

REACH Reg. REACH registrierteStoffe

TCSI  

TSCA

TaiwanChemical SubstanceInventory  

Toxic SubstanceControlAct

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heits-
rele-
vant

2.1 Anmerkungen:

Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-

Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16.

ja

2.2 Piktogramme:

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

2.2 Sicherheitshinweise - Prävention:  

Änderunginder Auflistung (Tabelle)

ja
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heits-
rele-
vant

2.2 Kennzeichnung vonVerpackungenbeieinem  

Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

8.1 Grenzwertefürdieberufsbedingte Exposition  

(Arbeitsplatzgrenzwerte):

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

8.1 Biologische Grenzwerte ja

8.1 Biologische Grenzwerte:

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

8.1 •für die menschliche Gesundheit maßgebliche  

Werte:

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

14.4 Verpackungsgrupp

e:  nicht relevant

Verpackungsgruppe:

nichtrelevantkeiner Verpackungsgruppezuge-

ordnet

ja
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Abkürzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

ADN Accordeuropéenrelatif autransport internationaldes marchandises dangereusesparvoiesde navigation  

intérieures (EuropäischesÜbereinkommen über die internationaleBeförderung gefährlicher Güter auf Bin-

nenwasserstraßen)

ADR Accordeuropéenrelatif autransport internationaldes marchandises dangereusesparroute(Europäisches  

Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

CAS ChemicalAbstractsService(Datenbankvonchemischen Verbindungen und dereneindeutigemSchlüssel,  

der CAS RegistryNumber)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Label -

ling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CMR Carcinogenic,MutagenicortoxicicforReproduction(krebserzeugend, erbgutveränderndoderfortpflan-

zungsgefährdend)

DGR DangerousGoodsRegulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerkfür denTransportgefährlicherGüter,sie-

he IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung)

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)

EINECS EuropeanInventoryofExisting Commercial Chemical Substances (europäischesVerzeichnis deraufdem  

Markt vorhandenen chemischenStoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

GHS "GloballyHarmonized SystemofClassificationand Labelling ofChemicals" "Globalharmonisiertes System  

zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR DangerousGoodsRegulations (DGR) for theair transport (IATA)(Regelwerk für den Transportgefährlicher  

Güter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG InternationalMaritime DangerousGoodsCode (internationaler Codefür die Beförderunggefährlicher Gü-

ter mit Seeschiffen)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

Index-Nr. die Indexnummer istder in AnhangVI Teil 3derVerordnung (EG) Nr.1272/2008angegebeneIdentifizie-

rungs-Code

KZW Kurzzeitwert

LD50 LethalDose 50% (Letale Dosis 50%): LD50 ist die Dosis einesgeprüften Stoffes,die in einem vorgegebenen  

Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

MARPOL InternationalesÜbereinkommen zur Verhütung derMeeresverschmutzung durchSchiffe (Abk.von "Marine  

Pollutant")

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

REACH Registration,Evaluation,AuthorisationandRestrictionofChemicals(Registrierung, Bewertung,Zulassung  

und Beschränkung chemischer Stoffe)

Repr. Reproduktionstoxizität

RID Règlement concernant le transport Internationalferroviairedes marchandisesDangereuses (Ordnung für  

die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicherGüter)

SMW Schichtmittelwert

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln für GefahrStoffe (Deutschland)

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
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Wichtige Literatur und Datenquellen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006(REACH), geändert mit 2015/830/EU

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

- Dangerous GoodsRegulations (DGR) forthe air transport (IATA)(Regelwerk fürdenTransport ge-

fährlicher Güter imLuftverkehr)

- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)

Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Code Text

H360FD kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblattentsprechen nach bestem Wissenunseren Erkenntnis-

sen bei Drucklegung.Die Informationensollen IhnenAnhaltspunkte für den sicheren Umgang mit  

dem in diesem Sicherheitsdatenblattgenannten Produktbei Lagerung,Verarbeitung,Transportund  

Entsorgung geben. Die Angabensind nicht übertragbar auf andere Produkte.Soweit das Produktmit  

anderen Materialien vermengt,vermischtoder verarbeitetwird,oder einer Bearbeitungunterzogen  

wird,können dieAngabenindiesem Sicherheitsdatenblatt,soweitsich hierausnichtausdrücklichet-

was anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.


